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ANLAGE - 1 - 

Sehr geehrte Frau Abgeordnete, td*- 

auf die mir zur Beantwortung zugewiesene schriftliche Frage übersende ich Ihnen die 

beigefügte Antwort. 

IAUlc,- /U'bu 

Mit freundlichen Grüßen 
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Schriftliche Frage der Abgeordneten Luise Amtsberg 

vom 29. März 2019 

(Monat März 2019, Arbeits-Nr. 3/441) 

Frage 

Wie beurteilt die Bundesregierung die jüngste Weisung des Bundesamtes für Migra¬ 

tion und Flüchtlinge zur Entscheidungspraxis von syrischen Staatsangehörigen, die 

aus unterschiedlichen Quellen an mich herangetragen wurde, nach der in der Regel 

nur noch Abschiebungshindernisse nach § 60 Absatz 5 AufenthG zuerkannt werden 

sollen, weil es in Syrien intern sichere Zonen gebe, im Lichte der Aussagen des ak¬ 

tuellen Lageberichts des Auswärtigen Amtes zur Arabischen Republik Syrien vom 

13.11.2018, zitiert nach tagesschau.de 

(https://www.tagesschau.de/inland/abschiebungen-syrien-105.html), dass in keinem 

Teil Syriens ein umfassender, langfristiger und verlässlicher Schutz für verfolgte Per¬ 

sonen besteht und sich der einzelne Bürger in keiner Weise gegenüber staatlichen 

Willkürakten der Assad-Regierung zur Wehr setzen könne, Rückkehrer einer Gefähr¬ 

dung für Leib und Leben ausgesetzt seien und Fälle bekannt geworden seien, in de¬ 

nen Rückkehrer befragt, zeitweilig inhaftiert wurden oder dauerhaft verschwunden 

seien? 

Antwort 
Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge prüft bei jedem Asylantrag unabhängig 

vom Flerkunftsland im Einzelfall sorgfältig, inwieweit die Voraussetzungen für einen 

Schutzstatus vorliegen. Hinsichtlich des Flerkunftslandes Syrien hat das Bundesamt 

für Migration und Flüchtlinge zuletzt (im Rahmen ständiger Überprüfung) Mitte März 

2019 die internen Leitsätze aktualisiert. Eine Billigung der Hausleitung des Bundes¬ 

ministeriums des Innern, für Bau und Heimat liegt noch nicht vor. 


